
424 der Beilagen zu den stenographischen ProtokoIlen des N ationalrate~ (V. G.P .). 

Bericht 
des· Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (401 der Bcl
lagen): Bundesgesetz, womit die Vorschriften 
der Strafprozeßordnung und einiger anderer 
Gesetze abgeändert und ergänzt werden 

. (Strafprozeßnovelle 1947). 
[)er Jrusciza.usschuß hat sich in seiner Sitzung 

vom 25. Juru 1947eUnI~eihell,d mit ,der :R.;egierougs
vOli1:11ge (401 der Bellh.gen), :WoOmit die Vor
schriften ,der 'Stmfprozeßorooourug un,d e~n:i:ger 
anderer Geretze ,alb~eändeI"t und er,g~t w,enden 
(StnllfprozeßnoveLle 1947), ibc;iaßt. .. 

Der Vlol'lliegende Ges,etzentwurf sieht im w.esent
Lichen n.adwte:hende Anderungen von Verelin
fa,chullig . ,des Verf,ahrens IbOi Ersuchen rumEm
ha.füullig im Sor.a:f~erimtsh()fverJahren wegen Ver
brechen, ,die m~t m1l11destens 10jähriger K.erker-
6tmfe :bedroht s·ind und Anwendung des nunmehr 
vongeschl:1lgenen vereinf,achten VerLahr:enJS im a11-
g~nen. In ,Hin:kunft wH der Unters.uchungs
f'lmtet; ennämcigt 19e1n, d~e .Anträge zu v,erwerfen, 

. vrenn er IllI1d ,der Sta.:1Itsanwalt der überzeugung 
&~nd, ,daßf,lucht-, Ver,abredungs- oder Wieder
holul1!g$gef,a:hr vor1iJeg't. Der A,ntrag·.ist;· -wm rub
ZJ~le:hnen, weoo nUJ: FLumngJef.ahr vorliegt >und 
dieser Hafog-rund durch ,die KmuonsLe:ilSoong nicht 
beooitigt lWellden k'<lJ1n. 
. Reform . des Auslieferunlg6verfahrens. Bisher 
Wullde eine Auslieferung dann· wenn der Aus
zuliefernde au chi in ö.stierrei~ eine IStraifhare 
Handlung hegangen hat, erst nach Durchdiühr~g 
des österreich:ischen Strafverfahrens und ,der 
Vollstreckung .der Str;llfe;bewini.~. Iri Hinkunft 
soNder Staaosanwa'lt ermächt,igt wer-den, von der 
Verfolgung abzusehen oder über den VorbehaIt 

. ' einer ~päterern Verfolgung zu11Ückzubr.eten. 
~eiters yrird vorgeschlagen die Anderung der 

, Bestimmungen im FaUeder Auslid.erung eines zu 
einer Freiheitsstrafe Verurtei1lten. Es, soll die 
Möglichkeit :gegeben rweroden,von ,der von
s'treckungabzusehen, hezi·ehungsweiseden Straf
rest nacbzusdhen. Entsmei,den soll über Antr:J.:g 

Dr. Häuslmayer, 
B e~idl·ters'taaer. 

des SoaawanWlailtes der Vorsteher dies Gerichts
h~f,es ~. Instanz, Ih;ei Se-denken gegen den Am-mg 
em Rlcht,ellkollegrum V,On -drei Richtern. Die 
vorerwähnten Aibänderungshestimmungen soHen 
a-naloge A~w~ndung finden für die Anordnung 

. der nachttaJghchen VoHstreckung sowie ,für die 
Stra,fe der 'Unterbringunlg in ein-ern Arbeitshaus. 

Bei posiü,:en Entscheidungen über die Tilgung 
der Ver\lrtellung kann in Hinkunft' der Vor
sit'zende, bei üher'einstimmung mit dem Staats
anwalt, aHein entscheiden. Neu ist der 'Aufschub 
un~ ~ie Unterhrechung der VoHstreckung von 
Frelheltsstrafen aus volkswirtsmaftlichen Grün
den {Arheitermangel). Im A'IlSschuß wurdeauos
drücktich betont, ,daß von dieser ,Bestimmung 
nur in Ausnahmsfällen aus zwin C7en,den Gründe~ . 
Gebrauch gemamt }Yerden sO'll. Endlim si,eht die' 
NoveHe eine Korrigierung verschiedener Redak
tions'f~hler·aus ,friiheren Gesetzen vor. Smließlim 
scillen die in -den Jahren 1934, 1935 erlassenen 
Sondervorschriften über ,die Verfolgung und Be
strafung von übertretung .gegen die Sicherheit, 
der Ehre aufgelassen werden, denenzufolge eine 
Ehrenlbele':,digungdurch Anzei'g!e an eine Behörde 
öder an ein hehö_r,dliches Organ grundsätzlich nur 
vom Staatsanwalt, beziehung6Weise nur über Ge
nehmigung des Staatsanrwa'ltes verlfo!.gt wird. Die 
Bestiimmung über die Straflosi.gkeit von Be
schimpfungen und Mißhandlungen auf Grund 
vOI'hergegangener IProvokation saH aufrecht 
b:le~ben. 

An der Debatte heteiligten sich außer dem Be
ricbterstatuer, der H~rr IBundesminister für 
Justiz, Dr. Ger Ö, 'die Abgeor,dneten Po 11 a k 
Or: T s eh ade 'k, ,M ar k, Dr. S ehe f f, nok~ 
tor M arg are t 'ha und K r 00 n es. 

Der Justiza'llSsmuß stelh somit den An t rag, 0;. 
der Nanionalrat wolle dem an~esmlossenen Ge
's-etzentwurf die verfassulllgsmäßige Zusümmung 
ertei.len. . . I 

Wien, am 25. Juni 1947. 

Dr. Schelf, 
Obmann. 
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Bundesgesetz vom 1947, vom Unte11S1.Jchungsrichter Q'ls offe11lbar unhe-
womit die Vorschriften der Str<'1fprozeßord- gründet zu verwel1'fen, wenn der Untersuchu11Ig/;
nung und einiger anderer Gesetze abgeändert6cht.er und der St,a,ats.anwalt ü'bereinsnimmerud 
und ergänzt werden (Strafprozeßnovelle der Dbe,rz'eugu11Igsind, daß die Unte11Suchu11lgs-

1947). 'haft- aus einem der im § 175, Z. 2, 3 und 4, 
Der Natio11lalr3!that 'bechlossen: angeführten Gründe geboten ist und, falls nur 

der Haftgrund llIach § 175, Z. 2, vorliegt, di·erer 
-Änderungen der Strafprozeßordnung. durch Sicherhei.wLeisl'ung nicht lbeseitligt wer.den 

§ 1. Die öS'berr-eichische Stmfprozeßordnung .k,ann. Gegen eine solche Entscheidung 00s Umer-
1945, A. Slg. Nr. 1, wird abgeändert, e:rg:i!nzt suchungsrichters ~t kein Rechwmittel zul:i!ss~g." 
und benich·tigt wie foLgt: Die bishetr"1lge ,Bestimmung des § 194 erhält 

1. 1m § 34 hat der Z1we:ite Absatz ru Lauten: die Albsa.tzbeze<ichnung ,,(1)" .. 

:,,(2) Sie können jedoch, ,falls dem 'Beschuldigten 3. 1m ;§ 363, Abs. (l), hat die Ziff.er 3 zu 
mehrere strafbare Handlungen 'zur L:lJSt liegen, l,auten: 
von der VerfoLg:ung ·einzelner absehen oder unter ,). wenn sich der St,a,atslamvaJt bei dem Rück
Vorbehalt sp~terer Vel1fol'gun.g zurücktreten tri!tt v.6nder V.erfolgung nach § 34, Abs. (2), 
(§ 363, Z. 3): . oder !bei ,deU1 El1klärung ·nach§ 57, Albs. 1(3), die. 

1. Wenn das vürausSiichdich weder auf die spätere Vel1folgung vOl"'behalten hat und s.eit 
Strafen oder sichiernden Maßna:hmen noch auf der rechtskräfoigen ;ß.eendig:ung -des inländ~schen 
di,e mit detr VerulrteiLung verbundenen Rechts- Str,afverfahrens .noch nLcht mehr als drei Mo
folgen, wesentlichen Einfluß hat; nat~ oder s.e]t .d;e.'l" r.echtsikräftig'tm ;S.eendigung 

2. wenn der -ßeschuI.digte wegen der üibrilgeti. des ausländischen Strafverfahrens noch nicht mehr 
strafbat1en Handlungen an eine ausländische Be- als ein J ihr verstrichen ist; wenn dem Ankl'äger 
hörde aU\5gelief.ert wird und die im Inland zu bei .der Beendigung des Strafverfahrens wegen 
e11Wartenden Strafen oder sichernden Maßnahmen eines Vetbrechensoder Vergehens _ die Ver
gegenüber denen, auf die voraussichtlich im Aus- folgung wegen 'anderer strafbarer Handlungen 
land erkannt 'w'erden wird, nicht ins Gewicht vüi1behalten wOl'den ist oder wenn sich erst 
fallen. nach:her Verdachts gründe für eine andere früher 

Nimmt der Staatsanwalt später .die yorbeihal- begangene strafbar·e Handlwng ergeben haben;" 
tene V,edoLgoog wieder auf, ISO ist ein ahe:rmali- 4. Dem § 397~erden ruszwei:ter _ Absatz 
ger VOl1belhalt in Ansehung einu.Jner stJrr.Lfbarer folgende Bestimmungen ,angefügt: -
Handlungen unzul:i!ssig. De'r Stlaat:Slanwa1t~n 

La be ,,(2) Wl-~.d: ,.J-r .~"' ~;l'.er F-;'heitsstr,afe Ver-ferner vün der Verfolgung einieS Un Aus nd· _ " UIt: L.~ '""'. "~ 
urte,ilte an cinea.usländischeBehöi:de ausgd.ieg=genen Verbrechens ,a,bsehen oder zurücktreten, 

_ c f,ert, <'0 '-al1JIl von .der V.olls·t·~. DckunoO' odD
['" der wenn der Täter schon tim Ausl,a.nd da:.tür ge- ~ KJ n.." ~ 

IStra.ft wOl'den und nicht I<lJnzunehmen ist, daß weiteren Vol1streckung der iFreiheitsstr.afe a:b.ge-
s.ehen werden. Wenn der Verurteilte in das dasinläniClisch.eGeiicht eine strengere Strofe ver- . 
BundeiOO'ebiet zUl'Ückkeh1"t oder zu.ru" ckgebracht hängen weroe. Die dem lPnivlatbeteiligten nach ~" 

den §§ 48, 49 un.d 449 zU6tehenden Rechte wil1d 'Mnn .die IStrafen;achträgli·ch vollzogen 
wer.den durch ,dies,e Bestimmung.en nicht bel1ü'hrt." wel'd~n. Hat der Vorsteher des Gerichtes Be-

den'ken !g·egen den Antlialg des Staa.tsallwaltes, 
2. Dem § 194 werden als zw.ei.ter Absatz von .der Vollstreckung oder. weiteren Vol1sireli-

fol'gende Bestimmunlgen angefügt: kung der Stra.fe· ·albzusehen oder sie -nachtd~g-
,,(2) Antrige, die auf einen solchen Beschluß. lich .zu voHz·iehen,so holt etr .die Entscheidung 

des Ge·rimtshofos· zwei~er Instanz ,abzielen sind -des Gerichtshofes enter lfi6ta.nz ein." 
I ' 

/ I 
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Die hisher.iJg~ lBeetinimu:ng des § 397 erhält 
die Abtsatzhezeichnun,g ,,{1)". 

5. n~e §.§ 401 und 401 a haben zu lauten: 

,,§ 401. (1) Auf Antrag des Verurteilten kann 
der Gerichtshof' 'erster Instanz die Vollstreckung 
tin.er Freiheitsstmf,e, die cin Jahr nicht über
.steigt, aufschieben, wenn ,durch -die unverzüg
li,ehe Vollstreckung ·der :Erner!> des _ Verurte:il
ten oder der Unterha!k ·sei:n.er 'Schuldlosen tFami
liJe gdälhr.det würde oder ein Aufschub zur 
Ordnung von 'FamiEerrangelegenheiten dringend 
geboten ]st. 

(2) Das gleiche kann auf Antrag einer Behörde 
gesChehen, wenn die Arbei:tskraftdles Verurteilten 
für ,die V ()I~ksW"irtschalt zwingend nötig ist. 

(3) lOer Aufschub darf nich,t bewilligt wel1den, 
'wenn der Veruneilte nach der Art oder dem 
B,ew.eggnmd .seiner stt1afbaren Handlung oder 
nach \Seinem Lebenswandel für ,die Sicherheit des 
St,aates, der Perron oder detS E1gentums be6on
oors glCfährLich ist. 

(4) Q)e:~ A'ufschwb darf das unlbedin,gt notwen
dige. IMaßnicht übers·chreiten. Sr' soll in der 
Regel nicht mcltr laIs sechs Monate betnagen. 

(5) Di'e B·ewilligung kann an .die ,Leistung einer 
Sicherheit r§ 193, Albs. 1(1)] geknüpft werden. 

v (6) !Sind der Vorsitzen,deund der Sta1atslanwalt 
überein.s,oimmend der MeialUntg, .daß der Auf
schulb "zu' bewillilgen ~ei, '"'0 'bedar( es keiner 
Beschlußf'aIS.sung ~m Sena:te. 

(7) LEin StIr,af,aufschulb, ,durch den die VolLstrek
kung der Stmfe um' mehl'1 ,als sechs Monate, va 
T ag!e des Ein·tri,tts .der Rechtskraft ·des U rtleil6 
,an rgere.chri'et, nmausgeschoben würde, kJaIlJIl nur 
mit Genehmigung ,des Geu:"ichtshofß'l zweiter In
\S·oanZ gewähl1t w,erden. 

·(S) Gegen di,e iEntscheidungen ]st kein Rechts-
mittel zu I äSlSig. . 

(9) Mi&braumt ,der VerurteiJite di,e freiheit, 
so [st der Aufschub zu Wlider.rufen. In dies,em 
Falle ode~ wenn der Verurteilte die Strafe a.us 
:>einem Verschulden Dicb:t :rec~zei:üg ,antr,itt, ist 
die bß'ltellte Sicherheit vom 'Gerichte für 'Vler-
f,all~ .zu erklären ,r§ 193, Albs. 1(3)]. . ( 

§ 401 a. (1) Die VoHstreckung der Freihe~t6-
strafe .darf inder Regel nidlt .lllIlterfurochen 
werden. 

3 

einer Bcl!örde ,für die Dau·er von höchstens dreil 
Monat,en ausnaJ1n161W'efSe !bewilligt werden, wenn 
die Ar'be~tskt1aft .des Stiliafgdangenen für die 
Volkswirts~t zwing,end nötig ist. 

(4) IDie Unterbrechung .der StmfvollstreckuDI$ 
darf Itl~·cht :bewiUigt werden, wenn der 'Ver
urbeilte na·ch der Art oder dem Beweggmnd 
semer strafbaren Handlung oder nach seinem 
Lebenswandel ,fü,r die Sicherheit detSStaat'e6, der 
P,er:s,on oder dl6S Eigentums lbesonders gefähr
lich ist. 

(5). nas Gericht kann ~ne Sicherhcitsleistultlg 
fordern oder andetöe V9rr'kehrungen zur Siche
ru.ng des wC!it,eren V ollzu-ges.der Straf.e ,tlreffen. 

. (6) Stimmen der Vorsitzende und der Suaats
anwalt über.ein, die Untel'br,ecli:unlg zu heMlhl
gen, so hedair.f c~ keiner iBeschlußfasQung im 
Senate. . ' 

(7) Gegen .die Entscheidung tet kein Recht5-
mittel zu1ässig. 

(8) ,Mißhmucht der Verurteilte die 'Freiheit, 
S'Ü ist die Unterhrechungdes Strafvollzuges zu 
widerrufen. In ·diesem Fall oder wenn ,der Ver
Ul'teilt.e die Stmf,e ,aus seinem Ver.schulden nicht 
rechtzeitig wieder ,anmitt, ist die ,besteiIt·e Sicher
heit vom Geri,cht,e für verf,aUenzu letöklär,en 
[§ 193, ,A'h6. 1(3)]." 

6. Im zweiten Ab!>atz des § 466 treten an die 
SteHe .der W Ol'te ,,!binnen einer W och,e" die 
Wort,e "hinnen d.rei T,agen". ' , 

Ä.nderungen des Bundesgesetzes über die Unter
bringung von Rechtsbrechern in Arbeitshäusern. 

§ 2. Das :Bundesgesetz vom 10. Juni 1932, 
B. G.Bt Nr. 167, ülber die Unterbringung von 
Rechtsbrechern in Arbeit:>häusern, wird ergänzt 
wie frülgt: .. 

1. [km § 5 werden als Absatlz ,(3) folgende 
Bestimn1U:ngen angefügt: 

,,(3) Wird der Verurtei1te an ;eine 31usländi~che. 
Behörde ausgeliefert, soo kann die Unterbringung 
oder die weitere VoI.lziehung unterbleiben. Die 

. Unterbringung Ikann nachträglich vollzogen 
werden, wenn der Verurteilte in das Bun.des
gebiet .z·urückkelhrt oder ~zurückgebracht wlr,d." 

2. Im§ 7, Abs. (1), im § 9, Albs. (2), ~nd/i!IU' 
§ 10, lAbs. (l), treten an die Stdle ,der Worte: 
,,§ 5, Abs. (2)", jedesmal die Worte: ,,§ 5, 
Abs. (2) u~d (3)".' . 

. (2) Wenn ein T odesf,aJl oder eine dringende 
un:d wichtige familienangdegJenheit ·die Anwesen
heit eines Stmfgefanlgenen, der c[ne ein J:a'hr 
n~cht. üiber:.tcig.ende .Freiheitsstnafe zU veI1büßen Änderung der gesetzlichen Vorschriften über die 
hat, hei 6einer Eami:lie notwendig macht, lka.nn ' t'ilgung von Verurteilungen. 
der Gerichtshof erster Instanz d~ Un:tel1brechung § 3. Das Gesetz' voOm 21. März 1918, R.G.'Bl. 
des Volhmges ,für die Dauer von höchstens acht Nr. 108, über die Tilgung der Verurteilung wird 
Tr.lgen bewiHi,gen. albgeändert und ergänzt wie folgt: 

(3) . EbenlSo 'kann die Unterbrechung des Voll- 1. Im erst·en Absatz des§ 2 hat die ,Z. 2 ·zu 
~uges einer solchen FreilheitsstlI1afe auf An~r,ag lauten: 
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,,2. 10. Jahre, wenn er wegen eines der im 
zweiJten AJbsa>tZe des § 6 des Gesetzes vom 
15. Novemher 1867, iR.. G. BI. . Nr. 131, aufge
zälhlten Verbrechen 'Zu einer strengeren Strafe 
als einer sechsmonati,gen Arr,eststra!fe oder wegen 
emer . anderen straf.baren Han'dlung zu einer 

. sechs Monate..... übersteigenden Arreststrafe ver-
urteilt worden ist;" -

2. Dem § 5 wird als Absat~ (4) foLgende Be
stimm unga:ngefügr: 

,,(4) Sind der Yorsitzen,de llll'd ,der Staatsanwalt 
ühereinstiilllllll:end der Meinung, ,daß Idi~ T~g;unß 
zu gewähren sei, so bedarf es keiner Beschl'uß-, 
faslSung im Senate." 

Änderungen der Befreiungsartmestie. 

§ 4. pas lBundesgesetz vom 6. März 1946, 
B. G. BI. Nr. 79, üiher die Einstellung von Straf
verfahren, die Nachsicht von Strafen und die 
Tilgung von VerurteilUlllg,en aus Anlaß der Be
freiung österreichs {Befreiul1!glSamnestie) wird ab
geän:dert, wie .f.o!l-gt: 

1. Dem , ,§ 8 wilid a:1I5 Abs. (2) Ifolgende Be
stimmung angefügt: 

,,.(2) :Sind Ider Vorsitzende und der Suatsanwa.lt 
ülbereinstimmend der Meinung, da·ß die V:eror
teilung als nicht erfoIgt 'Zu ,gelten ha.'be, S'O bedarf· 
es keiner Beschlußfassung im Senate," 

Die ,bisherige iBestimmUlllg des § 8 erhält .die 
A1bsatz.bezeichnung ,,{1)". , 

2. 1m. § 12, ~bs. (1), hat die 'lit. b) zu ~auten: 

"b) a)1e Veruliteihmgen wegen der im § 1 an
ge:führten stra,ß,aren' Handlungen o',ler 
wegen ,der 1m § 2, Albs. (1), bezeichneten 
Verbrechen." 

Verfolgung und Bestrafu~g von übertretungen 
gegen die Sicherheit der Ehre. 

§ 5. (1) Der Artikel I und' !die dara.uf sich he
ziehenden _ Bestimmungen &es Artikels III ,des 

B}lndesgesetJZes vom i7. August 1934, B. G. BI. II 
Nr. 214, ülber,die Verfolgung fU:11'd Besruf'\IDg 
von übertretungen gegen ,die Sicherheit der 
Eihre, sowie das .di.eses iBundesgesetz abändernde 
Bundesgesetlz, ,B. G. ßI. Nr. 509/1935, werden 
aufgeholben. ' 

(2) Hat vordiem Inkrafttreten ,des vOir.1~egen
den Bunde!sg'esetzes' der .Bde~digte lauf Grund der 
durch Abs. (1) aufgehobene_n Bestimmun:g,en den 
Antra.gauf Verfolgung beim öff,entlichen An
kl~ger ITecht~eitig ei1ng,ebliacht f1ind nicht !bereits 
zurückgenommen und hat ,der öffentliche An
kläger den An:tlia.g nicht .schon Igemäß § 90 de'r 
StmfprOZ!eßordnung .oder dUIT.ch Erhebung der 
Anklage erledigt oder die Verf.olgung dem Be
le~cligten als .Prweatankläg,er übe t:},ao sen, &0 hai 
der St;liats:anwa-Lt (das zu d,en Verrichtungen der 
St~au;,anwlalbschah heim Bezirksgericht herufene 
Organ) ,den Antfil'g dem Geliicht .zu übermitteln 
und den!Belei,dllgten davon zu thenachrichüg.eii.. 
Die Enhril1!gung döS Antmages heim öffentlichen 
Ankläg.er gat <in diesem !F,all ,als Einhringung 
der Privatank1age 'bei Geticht. 

(3) Hat VOir ,dem lnhafttreten des ,'Vorlieg,en
den Bundiesg,esetzes ,der Staatsanwalt (dao zu den 
Verrichtungen ,der Sta.at~anw:altscha.ft 'beim Be
zirksgericht berufene Organ) wegen einer der in 
den §§ 487 bis 491 des Strafgesetzes mit Stra[e 
bedrohten Ha.ndluDigen, die lSon'st nur auf Ver
lal1!~n des iBe1eidigt,en verfoLgt wer,den können, 
auf Grund der dv1"ch AJb6,. (1) auf,g,ehobene.n 
BeStimmungen scho~. die Aniklag,e erhoben, so 
If&chtet sich das weitere Ver.f:ahren nach dem I\>is
herigen Recht; doch ~st der Beleidigte berechtigt, 
sich der vom öffentlichen Ankläger erhobenen 
Anklage jederzeit anzuschließen. ' 

§ 6. ~t der VolLziehung dies·es Bundesgeset:zes 
ist ,das IBundesministemum fÜll' JU6tiz im Einver
nehmen mit ,dem Bundesmimst:er>ium für Inneres 
betraut. ' 
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